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Zunächst ist zu unterscheiden in Liegenschaften, welche im städtischen Eigentum sind und 
welche im privaten. 
 
Illegale Farbschmierereien an städtischen Gebäuden werden durch die Gebäudewirtschaft 
Mainz (GWM) innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens (ab Bekanntwerden) entfernt. Da das 
Entfernen von Graffitis auch ein Eingriff in die Gebäudesubstanz darstellt und damit in Eigen-
tumsrechte eingreift, wird die Entfernung nur bei städtischen Liegenschaften vorgenommen. 
Dennoch ist die Ordnungsverwaltung dabei zu identifizieren, wo aktuell die Hindernisse bei 
der Entfernung von illegalen Farbschmierereien liegen. 
 
Bei Immobilien von stadtnahen Gesellschaften wurde eine Vereinbarung getroffen, dass auch 
an diesen Gebäuden illegale Farbschmierereien innerhalb eines engen Zeitrahmens beseitigt 
werden.  
 
Die im Antrag aufgeführten Liegenschaften sind nicht im Eigentum bzw. der Zuständigkeit der 
GWM. Hier müssen die jeweiligen Eigentümer der Liegenschaften aktiv werden. 
 
Die Stadt Mainz steht weiterhin im Austausch mit anderen Kommunen, um weitere Maß-
nahmen zu entwickeln, die das bestehende Vorgehen ergänzen und eine schnellere sowie 
konsequentere Entfernung ermöglichen. Auch zur Prävention von illegalen Farbschmierereien 
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steht die Stadt im Austausch mit anderen Kommunen und wird zukünftig weitere Anstren-
gungen unternehmen, um die Präventionsarbeit in Mainz wirkungsvoll voranzutreiben. 
Der Antrag selbst greift ja bereits das städtische Graffitikonzept positiv auf. Darauf sollte auf-
gebaut werden.   
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